


ß e g r ü n dun g

zur Bebauungsplanänderung "Karlsruher Straße"

Der seit 15. Dezember 1977 rechtsverbindliche Bebauungsplan "Karlsruher Straße"

läßt Anbauten nur in eingeschränktem Maße (2/3 der Vordergebäude) zu. Außerdem

waren die rückwärtigen Anbauten mindestens 80 cm niedriger zu gestalten als

das Vordergebäude.

Um den großen Wohnungsbedarf zu decken, soll eine großzügigere Erweiterungs

möglichkeit geschaffen werden, dies nicht zuletzt auch aufgrund des Wohnbauer

leichterungsgesetzes vom 17. Mai 1990.

Bürgermeister
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